
 

 

Kaiser‘s Berlin und die Ministererlaubnis 
 

Es ist gut, dass sich die ersten Kolleginnen und Kollegen von Kaiser‘s  

Berlin in ver.di organisiert haben. Allerdings kann ver.di noch nicht für 

die Mehrheit der bei Kaiser‘s Berlin Beschäftigten sprechen. 

 
Organisieren Sie sich jetzt, damit der Auftrag für ver.di klar wird! 
 

 
 

Es geht einerseits um die Anerkennung der Tarifverträge. Offen ist an-

dererseits nach wie vor die Frage, ob Edeka anerkennt, dass die Be-

stimmungen der Ministererlaubnis auch für die Beschäftigten bei 

der Kaiser‘s Berlin GmbH gelten. Offensichtlich um Letzteres zu 

umgehen, will Edeka für die Kaiser‘s Berlin-Beschäftigten einen 

eigenen Tarifvertrag abschließen. 

 
Die ver.di-Position ist klar: 
 

1. Die ver.di-Tarifkommission ist auch für die ver.di-Mitglieder der 

Kaiser‘s Berlin GmbH gewählt und beauftragt, diese zu vertreten. 

Sie braucht allerdings ein klares Votum der Betroffenen: durch 

richtig viele ver.di-Mitglieder bei der Kaiser‘s Berlin GmbH! 

 

2. In der Ministererlaubnis des Bundeswirtschaftsministeriums ist 

die Kaiser‘s Berlin GmbH nicht ausdrücklich als Beteiligte ge-

nannt. Edeka deutet das so, dass die Ministererlaubnis nicht für 

die Kaiser‘s Berlin GmbH gelten soll. Wir sehen das anders: In 

5 Jahre Kündigungsschutz?  

Sie spinnen wohl!  

Mit mir nicht! 

Das  

werden wir  

ja sehen… 
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der Begründung der Ministererlaubnis ist von einem Schutz der Beschäftigten aus 

allen Betriebsbereichen von Kaiser‘s Tengelmann (Filialen, Verwaltung, Logis-

tik/Lager und Fleischverarbeitungswerke) bzw. der Übernahme aller Teilbereiche 

von KT, neben den Filialen auch Verwaltungs-, Logistik-/Lager- und Produktions-

standorte, die Rede . Wir von ver.di meinen, dass dadurch alle Tochterunterneh-

men von KT erfasst sind, also ebenfalls die Kaiser‘s Berlin GmbH! 

Wenn sich zwei nicht einigen können, entscheidet oft die jeweilige Durchsetzungskraft:  

Ob wir uns mit unserer Position durchsetzen können, hängt von der Unterstützung 

der Betroffenen, also von dir bzw. euch als Beschäftigte der Kaiser‘s Berlin GmbH 

ab! 

 

Mit deiner/eurer Entscheidung für oder gegen die ver.di-Mitgliedschaft entscheidet ihr, ob 

ihr unsere Position zum Ausschluss von betriebsbedingten Änderungs- und Beendigungs-

kündigungen für 5 bzw. bei Privatisierung für 7 Jahre und zum Schutz vor Privatisierung 

für 5 Jahre unterstützt oder nicht. 

 
Abwarten hilft nicht! Die Verhandlungen sollen am 22. Juni und dann Anfang Juli 

fortgesetzt werden. Zu diesen Zeitpunkten ist der Druck aus eurem Betrieb dringend 

notwendig. 
 

Viele ver.di-Mitglieder sind ein klarer Auftrag für 

unsere Position - jetzt beitreten! 

 


